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 Bekanntmachung des Beteiligungsberichts 2020 der Stadt Passau 
 
Aufgrund Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung ist die Stadt Passau verpflichtet, jährlich einen Bericht über 
ihre Beteiligungen zu erstellen und fortzuschreiben. Dieser Bericht umfasst alle Beteiligungen der Stadt 
Passau an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, soweit ihr mindestens 5% gehören. 
In seiner Sitzung vom 28.3.2022 hat der Stadtrat den Bericht 2020 einstimmig zur Kenntnis 
genommen. Er kann in der Abteilung 130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, Neues Rathaus, 3.Stock, in der Zeit vom 30.5.2022 bis 3.6.2022, nach telefonischer 
Voranmeldung unter 0851/396-205 zur vereinbarten Zeit eingesehen werden. 
 
Passau, den 25.05.22 
 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
 
 
 Kraftloserklärung 
 
 
Die verloren gegangenen Sparurkunden der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle 
Ludwigstrasse, lautend auf 

  
  
  
  
Herrn 
Siegfried Muttenhammer 
Weinleitenweg 58 
94036 Passau 
Sparkonto Nr. 3511447785 
 

 
werden hiermit für kraftlos erklärt.  
 
Passau, 12.05.2022 
 
  
Sparkasse Passau 
Otmar Hausfelder  
(Gebietsdirektor)  
  
  

 
 
  



 

 141 

 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

Außenbereichssatzung „Christdobl“, 1. Änderung, Gmkg. Grubweg   
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Die Außenbereichssatzung „Christdobl“ wird auf Fl.Nr. 20 westlich des Anwesens „Obersölden 14“ 
und südlich des Anwesens „Obersölden 12“geändert, um die Zulassungsvoraussetzungen für ein weiteres Wohnge-
bäude gem. § 35 Abs.2 BauGB zu modifizieren, welches nicht im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB privilegiert bzw. 
bereits im Sinne des § 35 Abs. 4 BauGB begünstigt sind. Es soll 1 Wohngebäude mit max. 2 Wohneinheiten oder 
ein Doppelhaus mit je max. 1 Wohneinheit ermöglicht werden.  
 
Der Stadtrat der Stadt Passau hat die o.a. Außenbereichssatzung am 23.05.2022 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.  
 
Der Bauleitplan, die Begründung und ggf. weitergehenden Unterlagen können unter folgender Internetadresse ein-
gesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Die Satzung mit Begründung wird zudem vom heutigen Tage an im 
Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur öffentlichen 
Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Möglichkeit über die Inhalte, Auskunft 
zu erlangen, sind nach möglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 – 398 zu den Dienststun-
den möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bauleitplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Passau, den 25.05.2022                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  
Bebauungsplan „Klause“, 15. Änderung, Gmkg. Hacklberg  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit diesem Bauleitplanverfahren soll im Bereich der Schulstraße 19 - 21, für die Fl.Nr. 27, Gmkg. Hacklberg im 
unmittelbaren südlichen Anschluss an die bestehende Wohnbebauung, ein zusätzliches Baufeld für ein Wohnhaus 
samt Nebenanlagen (Garagen /Carports) geschaffen werden. In diesem Zuge wird insbesondere auch anstelle des 
bisher an dieser Stelle festgesetzten Reinen Wohngebietes (WR) ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Der Stadtrat der Stadt Passau hat den o.a. Bebauungsplan am 23.05.2022 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bauleitplan, die Begründung und ggf. weitergehenden Unterlagen können unter folgender Internetadresse ein-
gesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit Begründung wird zudem vom heutigen 
Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Möglichkeit über die In-
halte, Auskunft zu erlangen, sind nach möglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 – 398 zu 
den Dienststunden möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Passau, den 25.05.2022                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  
Bebauungsplan „Kastenreuth-West“, Gmkg. Grubweg     
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit diesem Bauleitplanverfahren soll in Kastenreuth westlich der Bundesstraße B12, d.h. auf der rund 12.000 m² 
großen Fl.Nr. 398/27 Gmkg. Grubweg, ein eingeschränktes Gewerbegebiet ermöglicht werden. 
 
Der Stadtrat der Stadt Passau hat den o.a. Bebauungsplan am 23.05.2022 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bauleitplan, die Begründung und ggf. weitergehenden Unterlagen können unter folgender Internetadresse ein-
gesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit Begründung wird zudem vom heutigen 
Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Möglichkeit über die In-
halte, Auskunft zu erlangen, sind nach möglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 – 398 zu 
den Dienststunden möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Passau, den 25.05.2022                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  
Bebauungsplan „Schneckenberg-Nord“, 8. Änderung, Gmkg. Grubweg     
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit diesen Planungen soll zwischen der Anton-Pötzl und der Oberen Schneckenbergstraße (Fl.Nrn. 70/124, 
70/125, 70/225, 70/126, 70/187, 70/127, 70/128 Gmkg. Grubweg) anstelle der bisher hier vorgesehenen Reihen-
hausbebauung (geschlossene Bauweise) eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern festgesetzt werden. 
Die Baugrenze soll in diesem Zuge verschoben bzw. erweitert werden. 
Der Stadtrat der Stadt Passau hat den o.a. Bebauungsplan am 23.05.2022 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bauleitplan, die Begründung und ggf. weitergehenden Unterlagen können unter folgender Internetadresse ein-
gesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit Begründung wird zudem vom heutigen 
Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Möglichkeit über die In-
halte, Auskunft zu erlangen, sind nach möglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 – 398 zu 
den Dienststunden möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Passau, den 25.05.2022                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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